
Anhang 3

„34. Wir verpflichten uns, in innovative Lösungen zu investieren, die die
gegenseitige Anerkennung der Fertigkeiten, Qualifikationen und Kompe-
tenzen von Arbeitsmigranten auf allen Qualifikationsniveaus erleichtern
und eine bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildung fördern, um die Be-
schäftigungsfähigkeit von Migranten auf dem formalen Arbeitsmarkt in
den Zielländern und nach ihrer Rückkehr in die Herkunftsländer zu opti-
mieren und eine menschenwürdige Arbeit für Arbeitsmigranten zu ge-
währleisten.

Um diese Verpflichtung zu verwirklichen, werden wir aus den folgen-
den Maßnahmen schöpfen. Wir werden

a)  in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Industrien Standards und
Leitlinien für die gegenseitige Anerkennung ausländischer Qualifikati-
onsabschlüsse und nicht formal erworbener Fertigkeiten in verschiede-
nen Sektoren erarbeiten, mit dem Ziel, weltweite Kompatibilität auf
der Grundlage bestehender Modelle und bewährter Verfahrensweisen
zu gewährleisten;
b)  die Transparenz der Zertifizierungen und die Kompatibilität natio-
naler Qualifikationsrahmen fördern, indem einheitliche Kriterien, In-
dikatoren und Bewertungsparameter vereinbart und nationale Instru-
mente, Register oder Institutionen zur Erstellung von Qualifikations-
profilen geschaffen und gestärkt werden, um wirksame und effiziente
Verfahren für die gegenseitige Anerkennung auf allen Qualifikations-
niveaus zu erleichtern;
c)  bilaterale, regionale oder multilaterale Vereinbarungen zur gegen-
seitigen Anerkennung schließen oder in andere Vereinbarungen, etwa
in Vereinbarungen zur Arbeitskräftemobilität oder Handelsabkom-
men, Anerkennungsklauseln aufnehmen, um Gleichwertigkeit oder
Vergleichbarkeit in nationalen Systemen herzustellen, zum Beispiel
durch automatische oder gesteuerte Mechanismen zur gegenseitigen
Anerkennung;
d)  Technologie und Digitalisierung einsetzen, um Fertigkeiten auf der
Grundlage formaler Zeugnisse sowie nicht formal erworbene Kompe-
tenzen und Berufserfahrung auf allen Qualifikationsniveaus umfassen-
der zu bewerten und gegenseitig anzuerkennen;
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e)  globale Kompetenzpartnerschaften zwischen Ländern aufbauen,
die die Ausbildungskapazitäten der nationalen Behörden und relevan-
ten Interessenträger, einschließlich des Privatsektors und der Gewerk-
schaften, stärken und die Aus- und Weiterbildung von Arbeitskräften
in den Herkunftsländern und von Migranten in den Zielländern för-
dern, mit dem Ziel, die Auszubildenden für eine Beschäftigung auf
den Arbeitsmärkten aller teilnehmenden Länder zu qualifizieren;
f)  interinstitutionelle Netzwerke und Kooperationsprogramme für
Partnerschaften zwischen dem Privatsektor und Bildungseinrichtun-
gen in den Herkunfts- und Zielländern fördern, um Migranten, Ge-
meinwesen und teilnehmenden Partnern wechselseitig nutzbringende
Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung zu eröffnen, einschließlich
auf der Grundlage der bewährten Verfahren des im Rahmen des Glo-
balen Forums für Migration und Entwicklung entwickelten Business
Mechanism (Mechanismus zur Einbindung der Wirtschaft);
g)  in Zusammenarbeit mit relevanten Interessenträgern bilaterale
Partnerschaften eingehen und Programme durchführen, die die Ver-
mittlung und Verbreitung von Fertigkeiten und die berufliche Mobili-
tät fördern, zum Beispiel Studienaustauschprogramme, Stipendien, be-
rufliche Austauschprogramme und Praktikanten- oder Auszubilden-
denprogramme, die den daran Teilnehmenden nach erfolgreichem
Abschluss Möglichkeiten eröffnen, eine Beschäftigung zu suchen und
sich unternehmerisch zu betätigen;
h)  mit dem Privatsektor und Arbeitgebern zusammenarbeiten, um
Migranten auf allen Qualifikationsniveaus leicht zugängliche und ge-
schlechtersensible Fern- oder Onlineprogramme zur Vermittlung und
Abstimmung von Qualifikationen zur Verfügung zu stellen, ein-
schließlich einer frühzeitigen und berufsspezifischen Sprachausbil-
dung, Ausbildung am Arbeitsplatz und Bereitstellung von Fortbil-
dungsprogrammen, und so ihre Beschäftigungsfähigkeit in Sektoren
mit entsprechendem Arbeitskräftebedarf auf der Grundlage des Wis-
sens der jeweiligen Branche über die Arbeitsmarktdynamik zu verbes-
sern und insbesondere die wirtschaftliche Selbstbestimmung der Frau-
en zu stärken;
i)  die Fähigkeit von Arbeitsmigranten verbessern, von einem Arbeits-
platz oder Arbeitgeber zu einem anderen zu wechseln, indem Doku-
mente zur Anerkennung von am Arbeitsplatz oder durch Ausbildung
erworbenen Fertigkeiten bereitgestellt werden, um den Nutzen der
Weiterqualifizierung zu optimieren;
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j)  innovative Methoden zur gegenseitigen Anerkennung und zur Be-
wertung formal und informell erworbener Fertigkeiten entwickeln
und fördern, einschließlich durch eine zeitige und ergänzende Ausbil-
dung von Arbeitsuchenden, Mentoring und Praktikumsprogramme,
um bestehende Zeugnisse voll anzuerkennen und Befähigungsnach-
weise zur Validierung neu erworbener Fertigkeiten bereitzustellen;
k)  Zeugnisüberprüfungsmechanismen einrichten und Migranten da-
rüber informieren, wie sie ihre Fertigkeiten und Qualifikationen vor
ihrer Abreise bewerten und anerkennen lassen können, einschließlich
in Rekrutierungsverfahren oder frühzeitig nach der Ankunft, um die
Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern;
l)  zusammenarbeiten, um in Partnerschaft mit den relevanten Interes-
senträgern Dokumentations- und Informationsinstrumente zu för-
dern, die einen Überblick über die in den Herkunfts-, Transit- und
Zielländern anerkannten Zeugnisse, Fertigkeiten und Qualifikationen
einer Arbeitskraft geben und so Arbeitgeber in die Lage versetzen, im
Rahmen von Bewerbungsverfahren die Eignung von Arbeitsmigranten
einzuschätzen.“
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